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Sicherheitskonzept Hofspielgruppe Heugümper 

 
1. Betreuung 

Die Kinder werden während dem Aufenthalt durch zwei Fachpersonen betreut. Den Kindern wird vermittelt, 
was die Regeln auf dem Bauernhof sind, wo sie sein dürfen und wo nicht. 

2. Abgrenzungen 

Der Bereich, auf welchem sich die Kinder auf dem Hof bewegen dürfen, ist klar abgegrenzt und sicher. Die 
Abgrenzungen sind klar ersichtlich und grundsätzlich für Kinder nicht überwindbar. Sollten Bereiche, in 
welchen die Kinder keinen Zutritt haben, mehrfach besucht / erkundet worden sein, werden die 
Absperrungen verstärkt und die Kinder sensibilisiert. 

3. Situationsplan 

Untenstehend ist ersichtlich in welchen Gesamtbereich sich die Kinder bewegen werden. Teilweise und je 
nach Programm werden sich die Kinder nur in Teilbereichen aufhalten. Grundsätzlich werden die Kinder 
den grössten Teil der Zeit unter freiem Himmel verbringen. Sollten sich die Kinder in einem gedeckten 
Bereich befinden, ist dieser nicht beheizt. 

 

 

4. Landwirtschaftlicher Verkehr auf dem Hof 

Während der Spielgruppenzeit ist der Verkehr im Bereich der Spielgruppe durch Landwirtschaftliche 
Fahrzeuge oder andere Motorfahrzeuge nicht gestattet und dank Abschrankungen auch nicht möglich.  

 



5. Spielgeräte und Werkzeuge 

Auf dem Hof befinden sich diverse mobile und feste Spielgeräte und Werkzeuge, welche durch die Kinder 
benutzt werden dürfen. Die Geräte werden laufend durch die Spielgruppenleiterinnen auf ihre Funktionalität 
überprüft. 

6. Tiere 

Auf dem Hof gibt es Klein- und Grosstiere. Diese sind durch Zäune, Käfige oder Ställe klar abgegrenzt. Das 
Streicheln, Füttern und Pflegen von Tieren ist nur mit den Spielgruppenleiterinnen zusammen möglich.  

7. Ausflüge 

Während der Spielgruppenzeit können kurze Ausflüge gemacht werden, beispielsweise auf ein Feld oder 
zur Hecke. Während den Ausflügen werden die Kinder eng betreut und es herrschen klare Regeln.  

8. Spezielles zu den Kindern 

Hat ein Kind eine Unverträglichkeit, Allergie oder ist aus irgendeinem Grund gegen etwas 
überdurchschnittlich gefährdet haben die Eltern dies den Spielgruppenleiterinnen mitzuteilen.  

9. Schlussbestimmung 

Dieses Sicherheitskonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Spielgruppenleiterinnen 
sind für die Einhaltung des Konzeptes verantwortlich, was sie mit der untenstehenden Unterschrift 
bezeugen. Sollte trotz aller Vorsicht und allen Vorkehrungen etwas passieren, lehnt die Spielgruppe 
jegliche Haftung ab. 
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